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31.12.2020 31.12.2019
Investmentanlagevermögen EUR EUR

A.   AKTIVA
 

1. Sachanlagen 23.900.000,00 23.100.000,00

 2. Anschaffungsnebenkosten 1.291.116,64 1.446.999,49

3. Barmittel und Barmitteläquivalente
Täglich verfügbare Bankguthaben 1.182.411,00 719.576,28

4. Forderungen
a) Forderungen aus der Bewirtschaftung 40.132,06 20.958,48
b) Eingeforderte ausstehende Pflichteinlagen 1.386.000,00 1.386.000,00
c) Andere Forderungen 80.289,70 46.297,77

1.506.421,76 1.453.256,25

5. Sonstige Vermögensgegenstände 1.667,58 0,00

6. Aktive Rechnungsabgrenzung 0,00 212.250,00

27.881.616,98 26.932.082,02

B. PASSIVA

1. Rückstellungen 47.385,40 43.200,00

2. Kredite
a) Von Kreditinstituten 12.818.024,39 12.918.125,88
b) Andere 0,00 1.878.379,35

12.818.024,39 14.796.505,23

3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
Aus anderen Lieferungen und Leistungen 26.906,16 727.736,19

4. Sonstige Verbindlichkeiten
Andere 1.001.090,62 7.504.786,78

5. Passive Rechnungsabgrenzung 15.448,30 12.725,80

6. Eigenkapital

a) Kapitalanteile der Kommanditisten 12.436.931,99 3.739.811,89
b)    Nicht realisierte Gewinne/Verluste aus der Neubewertung 1.233.275,85 592.958,53
c) Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 302.554,27 -485.642,40

13.972.762,11 3.847.128,02

27.881.616,98 26.932.082,02

HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
Pullach i. Isartal

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2020
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Investmenttätigkeit 2020 2019
EUR EUR

1. Erträge
a) Erträge aus Sachwerten 1.163.786,56 1.051.963,23
b) Zinsen und ähnliche Erträge 55.939,65 41.580,00
c) Sonstige betriebliche Erträge 70.722,42 9.241,60
Summe der Erträge 1.290.448,63 1.102.784,83

2. Aufwendungen
a) Zinsen aus Kreditaufnahmen + Gebühren 287.842,59 549.532,70
b) Bewirtschaftungskosten 198.921,40 184.689,35
c) Verwaltungsvergütung 53.350,05 52.747,66
d) Verwahrstellenvergütung 19.895,36 17.200,00
e) Prüfungs- und Veröffentlichungskosten 21.794,22 21.910,80
f) Sonstige Aufwendungen 406.090,74 762.346,72
Summe der Aufwendungen 987.894,36 1.588.427,23

3. Ordentlicher Nettoertrag 302.554,27 -485.642,40 

4. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 302.554,27 -485.642,40 

5. Zeitwertänderung
a) Erträge aus der Neubewertung 800.000,00 738.986,00
b) Abschreibungen auf Anschaffungsnebenkosten -159.682,68 -146.027,47 
Summe des nicht realisierten Ergebnisses des Geschäftsjahres 640.317,32 592.958,53

6. Ergebnis des Geschäftsjahres 942.871,59 107.316,13

HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
Pullach i. Isartal

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
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ANHANG 
 

für das Geschäftsjahr 2020 
 

der 
 

HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Investment-KG 
Wolfratshauser Straße 49, 82049 Pullach i. Isartal 

Amtsgericht München, HRA 109660 

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine geschlossene Spezial-AIF-Investmentkommandit-
gesellschaft, die den Vorschriften der §§ 149 ff. KAGB unterliegt. Die Gesellschaft hat daher für 
Rechnungslegung, Prüfung und Offenlegung die besonderen Vorschriften nach §§ 158 – 160 KAGB 
sowie die Verordnung über Inhalt, Umfang und Darstellung der Rechnungslegung von Sondervermögen, 
Investmentaktiengesellschaften und Investmentkommanditgesellschaften sowie über die Bewertung der 
zu dem Investmentvermögen gehörenden Vermögensgegenstände (KARBV) zu beachten. 

Die Gesellschaft ist aufgrund ihrer Rechtsform und der an ihr beteiligten nicht natürlichen Personen als 
persönlich haftende Gesellschafter gemäß § 264a Abs. 1 HGB verpflichtet, die Vorschriften für 
Kapitalgesellschaften & Co. anzuwenden. 

Hinsichtlich ihrer Größenmerkmale ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft und Co. gemäß 
§ 267 Abs. 1 i.V.m. § 264a HGB. 

Die Darstellung des Eigenkapitals wurde im Geschäftsjahr dahingehend geändert, dass das realisierte 
Ergebnis des Geschäftsjahres separat ausgewiesen wird. Im Vorjahr war dies unter der Position 
„Kapitalanteile der Kommanditisten“ enthalten. Die Vorjahresdarstellung wurde entsprechend angepasst.   

Die Gesellschaft wendet für die Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung die 
Gliederungsvorschriften der §§ 21 und 22 KARBV an.  

Für die Aufstellung des Anhangs wird § 25 KARBV beachtet. 

Aufgrund der Vorschriften des KAGB erstellt die Gesellschaft einen Lagebericht nach § 289 HGB mit den 
besonderen Angaben nach § 23 Abs. 3 und 4 KARBV. Der Bericht über die Risiken und Chancen der 
künftigen Entwicklung gemäß § 289 Abs. 1 S. 4 HGB entfällt, da die Gesellschaft aufgrund der 
Verwaltung durch eine externe Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) nicht über Investmentbetriebs-
vermögen verfügt. Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft geben aufgrund der Bestimmung des § 158 
i.V.m. § 135 Abs. 1 Nr. 3 KAGB einen sog. Bilanzeid nach § 264 Abs. 2 S. 3 bzw. § 289 Abs. 1 S. 5 HGB 
ab. 

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden (vgl. auch §§ 26 ff. KARBV) 

Die Vermögensgegenstände werden nach § 28 Abs. 1 KARBV zum Verkehrswert angesetzt. Der 
Verkehrswert der Immobilie wird gemäß den Regelungen des § 30 Abs. 1 KARBV durch ein 
Ertragswertverfahren ermittelt, das die individuellen technischen Merkmale und weitere Paramater wie 
z.B. den Restwert des Objekts und den entsprechend adäquaten Diskontierungssatz berücksichtigt. Mit 
der Ermittlung des Verkehrswertes zum Bilanzstichtag wurde ein den Vorschriften des § 216 Abs. 2 KAGB 
entsprechender externer Bewerter beauftragt. Der von dem externen Bewerter ermittelte Verkehrswert 
wurde von der Kapitalverwaltungsgesellschaft überprüft. 

Die Anschaffungsnebenkosten werden gem. § 286 Abs. 1 KAGB i.V.m. § 168 KAGB und § 30 KARBV 
linear über zehn Jahre abgeschrieben. 

Das Bankguthaben wird nach § 29 Abs. 2 KARBV zum Nennbetrag bilanziert. 

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert angesetzt. 

Jahresbericht 31.12.2020 HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
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Die Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen 
Erfüllungsbetrag angesetzt.  

Die Verbindlichkeiten werden gemäß § 29 Abs. 3 KARBV mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz 

Die Anschaffungsnebenkosten betragen 1.596.826,79 Euro (7,1 % des Kaufpreises). Davon entfallen 
15,1% (242.241,90 Euro) auf den Grund und Boden, 83,9% (1.338.897,28 Euro) auf das Wohn- und 
Geschäftshaus „Tiergarten Carré“ in Hannover, Tiergartenstraße 114, 116, 118, 118a, 118b / Großer 
Hillen 2, 2a, 2b und 4 und 1,0% (15.687,61 Euro) auf ein Erbbaurecht. Die Anschaffungsnebenkosten 
betreffen Gebühren und Steuern sowie sonstige Kosten. Im Berichtszeitraum wurden 159.682,68 Euro 
der Anschaffungsnebenkosten abgeschrieben; es verbleibt ein Betrag von 1.291.116,64 Euro.  

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. 

Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Jahresabschlussprüfungs- und Steuerberatungskosten für 
2020 (17,3 TEuro) und Verwahrstellenvergütung für 2020 (19,9 TEuro). 

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen die Einzahlungen von Anlegern, welche noch 
nicht rechtswirksam in 2020 beigetreten sind (989,0 TEuro). 

Unter den nicht realisierten Gewinnen/Verlusten aus der Neubewertung werden die Wertanpassung der 
Immobilie an den Verkehrswert zum Bilanzstichtag und die Abschreibung der Anschaffungsnebenkosten 
ausgewiesen.  

Im Vorjahr wurde das realisierte Ergebnis des Geschäftsjahres unter der Position Kapitalanteile der 
Kommanditisten ausgewiesen. 

Zur Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit werden die Angaben im Zusammenhang mit den 
Verbindlichkeiten (Restlaufzeiten) in dem nachstehend dargestellten Verbindlichkeitenspiegel 
zusammengefasst: 

 

Die Kredite von Kreditinstituten sind im Wesentlichen durch die Eintragung einer erstrangigen 
Buchgrundschuld zu Gunsten der finanzierenden Bank in Höhe von 13.000.000 Euro zuzüglich 16 % 
Jahreszinsen und 10% Nebenleistung gesichert. Die Grundschuld ist hinsichtlich eines zuletzt zu 
zahlenden Teilbetrages in Höhe von 2.600.000 Euro vollstreckbar nach § 800 ZPO. Außerdem sind die 
Rechte und Ansprüche aus den Mietverträgen abgetreten. 

Stand Restlaufzeit Restlaufzeit Restlaufzeit

31.12.2020 bis 1 Jahr zwischen mehr als

1 und 5 Jahren 5 Jahre

(Vorjahr) (Vorjahr) (Vorjahr)

EUR EUR EUR EUR

Kredite

  a )von Kreditinstituten 12.818.024,39 102.161,75 430.110,80 12.285.751,84

(12.918.125,88) (100.101,49) (421.436,94) (12.396.587,45)

  b) von  Andere 0,00 0,00 0,00 0,00

(1.878.379,35) (1.878.379,35) (0,00) (0,00)

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen 26.906,16 26.906,16 0,00 0,00

(727.736,19) (727.736,19) (0,00) (0,00)

sonstige Verbindlichkeiten

Andere 1.001.090,62 1.001.090,62 0,00 0,00

(7.504.786,78) (7.504.786,78) (0,00) (0,00)

13.846.021,17 1.130.158,53 430.110,80 12.285.751,84

(23.029.028,20) (10.211.003,81) (421.436,94) (12.396.587,45)
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Darstellung der Kapitalkonten gemäß Regelung im Gesellschaftsvertrag nach § 25 Abs. 4 KARBV 
 

 
 
 

Die im Handelsregister eingetragenen Hafteinlagen der Kommanditisten betragen zum Bilanzstichtag 
138,86 TEuro (Vj. 42,0 TEuro).  

IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung 

Die sonstigen betrieblichen Erträge enthalten im Wesentlichen die anteilige Weiterbelastung von 
Rechtsberatungskosten (16,8 TEuro) und Versicherungsentschädigungen (52,4 TEuro). 

Die sonstigen Aufwendungen enthalten im Wesentlichen die Gebühren für die Eigenkapitalvermittlung 
(307,8 TEuro) 

 

V. Sonstige Pflichtangaben 

Angaben zur Anzahl der umlaufenden Anteile (§ 23 Abs. 3 i.V.m. § 23 Abs. 2 Nr. 4 KARBV) 

Die Anzahl der umlaufenden Kommanditanteile beträgt unter Berücksichtigung des Kommanditkapitals 
und der Mindestbeteiligung von 200.000 Euro 64,53. 

 

 
Verwendungsrechnung 
 

 
 
Das Jahresergebnis wurde den Ergebnisvortagskonten der Gesellschafter gutgeschrieben. 
 

  

31.12.2020

EUR

1. Pflichteinlagekapitalkonto I 12.809.887,50

2. Verrechnungskonto III (Entnahmen) 0,00

3. Ergebnisvortragskonto V 1.162.874,61

davon: nicht realisiertes Ergebnis 1.233.275,85

13.972.762,11

2020

EUR

1. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 302.554,27

2. Gutschrift/Belastung auf Kapitalkonten -302.554,27

3. Bilanzgewinn/Bilanzverlust 0,00

Jahresbericht 31.12.2020 HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
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Entwicklungsrechnung für das Vermögen der Kommanditisten 

 

 
 

Gesamtsumme von Vergütungen und Änderungen im Verkaufsprospekt (§ 101 Abs. 3 KAGB) 

Bezüglich der Angaben gemäß § 101 Abs. 3 KAGB wird auf den Lagebericht verwiesen. 
 
 
Angaben gemäß § 300 KAGB 
 
1. Schwer liquidierbare Vermögensgegenstände 
Prozentsatz der schwer liquidierbaren Vermögensgegenstände, für die besondere Regeln gelten: 
0 Prozent. 
 
2. Neue Regelungen zum Liquiditätsmanagement 
Im Berichtszeitraum ergaben sich keine Änderungen im Liquiditätsmanagement. 
 
3. Risikoprofil des AIF 
Mit der Investition in den AIF sind neben der Chance auf Auszahlungen auch Risiken verbunden. Bei dem 
AIF handelt es sich um eine langfristige unternehmerische Beteiligung an einer geschlossenen 
Investmentkommanditgesellschaft nach deutschem Recht. Aufgrund der Langfristigkeit der zu tätigenden 
Investition steht die wirtschaftliche Entwicklung des AIF nicht fest und kann nicht mit Sicherheit 
vorhergesagt werden. Es kann nicht garantiert werden, dass der Anleger seinen gewünschten 
Anlageerfolg erreicht. Es besteht kein Anspruch auf Rückzahlung der Kapitaleinlage nebst 
Ausgabeaufschlag. 
 

Individuelle Risiken aus der persönlichen Situation eines Anlegers können nicht dargestellt werden. 
Neben den im Verkaufsprospekt beschriebenen Risiken können heute nicht vorhersehbare Ereignisse 
oder Entwicklungen den AIF bzw. die im AIF gehaltenen Vermögensgegenstände nachteilig 
beeinträchtigen. Alle einzeln dargestellten Risiken können auch kumuliert oder aber auch in einer 
besonders starken Ausprägung eintreten und dadurch die negativen Auswirkungen auf den AIF und somit 
auch auf den Anleger verstärken. 
 
Das Risikoprofil des AIF wird im Wesentlichen bestimmt durch Markt-, Kredit-, Liquiditäts-, 
Gegenparteirisiken, operationelle und steuerliche Risiken. Die Investmentgesellschaft investiert aufgrund 
der Mieterstruktur der Immobilie nach dem Grundsatz der Risikomischung gemäß § 262 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 
KAGB. Neben der Immobilie gibt es jedoch keine weiteren wesentlichen Vermögensgegenstände, welche 
mögliche Risiken im Zusammenhang mit dem Anlageobjekt gegebenenfalls ausgleichen oder deren 
Intensität mindern könnten. Darüber hinaus bestehen Gesellschafterrisiken, die nicht im Rahmen eines 
Risikomanagementsystems abgebildet werden können. 
 
Die relevanten gesetzlichen Limits wurden nicht überschritten. 

  

2020

EUR

I. Wert des Eigenkapitals am Beginn des Geschäftsjahres 3.847.128,02

1. Entnahmen für das Vorjahr 95.112,50

2. Zw ischenentnahmen 0,00

3. Mittelzufluss (netto)

a. Mittelzufluss aus Gesellschaftereintritten 9.277.875,00

b. Mittelabflüsse w egen Gesellschafteraustritten 0,00

13.029.890,52

4. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres nach Verw endungsrechnung 302.554,27

5. Nicht realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres 640.317,32

942.871,59

II. Wert des Eigenkapitals am Ende des Geschäftsjahres 13.972.762,11
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4. Eingesetzte Risikomanagementsysteme 
Das Risikocontrolling erfolgt durch von den operativen Bereichen hierarchisch und funktionell 
unabhängige Abteilungen auf Basis interner Risikomanagementrichtlinien. Das Risikocontrolling umfasst 
insbesondere den fortlaufenden Risikomanagementprozess für die Erkennung, Bewertung und 
Überwachung von Markt-, Kredit-, Liquiditäts-, Gegenpartei-/Kontrahenten- und operationellen Risiken 
als auch die Überwachung des Leverage. Es werden angemessene regelmäßige Stresstests 
durchgeführt, um mögliche Wertverluste zu ermitteln, die aufgrund ungewöhnlicher Änderungen der 
wertbestimmenden Parameter und bei außergewöhnlichen Ereignissen auftreten können. Zur 
Überwachung und Steuerung der Risiken setzt die Gesellschaft für alle wesentlichen Risiken ein 
angemessenes Limitsystem ein. 
 
Im Berichtszeitraum hat es keine Änderungen im Risikomanagementsystem gegeben.  
 
5. Änderungen des maximalen Umfangs von Leverage 
Im Berichtszeitraum hat es keine Änderungen des maximalen Umfangs des Leverage gegeben. 
 
6. Gesamthöhe des Leverage 
Leverage-Umfang nach der Bruttomethode bezüglich ursprünglich festgelegtem Höchstmaß: 3,00  
Tatsächlicher Leverage-Umfang nach der Bruttomethode: 1,82 
Leverage-Umfang nach der Commitmentmethode bezüglich ursprünglich festgelegtem 
Höchstmaß: 3,00 
Tatsächlicher Leverage-Umfang nach der Commitmentmethode: 1,92 

 
7. Änderungen in Bezug auf die Haftung der Verwahrstelle 
Im Berichtszeitraum hat es keine Änderungen in Bezug auf die Haftung der Verwahrstelle gegeben. 
 
 
Angaben zu den Vermögensgegenständen (§ 25 Abs. 5 Nr. 1 KARBV) 
 
Grundstücksgröße: 3.483 Quadratmeter 
 
Art und Lage: Wohn- und Geschäftshaus in 30559 Hannover, Tiergartenstraße 114, 116, 118, 118a,  
 118b / Großer Hillen 2, 2a, 2b und 4 
 
Baujahr: 1960 - Modernisierung 2014/2015 – Neubau Tiergartenstraße 114 2014/2015 
 
Erwerb: 15. Februar 2019 
 
Gebäudenutzfläche (Mietfläche): 5.409 Quadratmeter 
 
Kaufpreis gem. § 271 Abs.1 Nr. 1 KAGB: EUR 22.356.004 
 
Verkehrswert zum 31.12.2020: EUR 23.900.000,00  
 
Anschaffungsnebenkosten: EUR 1.596.826,79  

 
Die nachfolgenden Werte beziehen sich auf den Stichtag 31.12.2020: 

Leerstandsquote Büro-/Ladenfläche: 0,00 Prozent  

Leerstandsquote Archiv-/Lagerfläche: 0,00 Prozent  

Leerstandsquote Parkplatz: 40,30 Prozent  

Fremdfinanzierungsquote, bezogen auf die Langfristfinanzierung: 53,63 Prozent 

Restlaufzeiten der Mietverträge: 7,35 Jahre  
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Wesentliche Ergebnisse des Wertgutachtens: Das Gutachten zum 31.12.2020 weist einen
durchschnittlichen Verkehrswert in Höhe von 23,9 Mio. Euro aus und ist damit um 800 TEuro höher als
der gem. Gutachten festgestellte Verkehrswert zum 30.11.2019. Die Erhöhung des Verkehrswerts zur
Bewertung zum 30.11.2019 resultiert vorrangig aus der Erhöhung des Ertragswertes der baulichen
Anlagen.

Bestands- und Projektentwicklungsmaßnahmen: keine

Weitere Angaben:

Die Gesellschaft beschäftigt keine eigenen Mitarbeiter.

Persönlich haftende Gesellschafter der Gesellschaft zum Bilanzstichtag ist die LIBANUS
Verwaltungsgesellschaft mbhl, Pullach i. Isartal, deren gezeichnetes Kapital 25.000 Euro beträgt. Die
Komplementärin leistet keine Kapitaleinlage und ist am Vermögen der Gesellschaft nicht beteiligt.

Im Geschäftsjahr 2020 erfolgte die Geschäftsführung der Gesellschaft durch die Geschäftsführer der
persönlich haftenden Gesellschafter bzw. geschäftsführenden Kommanditisten:

LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbhl, vertreten durch
Laurentius Rucker, Straßlach-Dingharting, Bereichsleiter Real Estate Investment der
HANNOVER LEASING Investment GmbH
Klaus Steixner, Rottach-Egern, Abteilungsleiter Fondsmanagement HANNOVER LEASING
GmbH & Co. KG

DIRAN Verwaltungsgesellschaft mbH (geschäftsführende Kommanditistin), vertreten durch
Marcus Menne, Dachau, Geschäftsführer HANNOVER LEASING Verwaltungsgesellschaft mbH
und HANNOVER LEASING Investment GmbH Jeweils für die Marktfolge (bis 27.07.2020)
Sebastian Hartrott, München, Geschäftsführer HANNOVER LEASING Verwaltungsgesellschaft
mbH und HANNOVER LEASING Investment GmbH jeweils für den Markt
Ridha Dali, Brunnthal, Leiter Konzernrechnungswesen/Konsolidierung HANNOVER LEASING
GmbH & Co. KG (ab 10.08.2020)

Pullach i. Isartal, 29. April 2021

HL Invest hlannover Gmbhl & Co. geschlossene Investment-KG

DIRAN Verwaltungsgesellschaft mbH

LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbH

\-^\Mr^f)
^. l

Dali Hartrott

(
ucker iteixner
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Lagebericht 
 

für das Geschäftsjahr 2020 
 

der 
 

HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Investment-KG 

 

I. Grundlagen des Unternehmens 

1) Geschäftstätigkeit 

Die Gesellschaft hat mit notariellem Kaufvertrag vom 30.11.2018 die in zentraler Lage von Hanno-
ver-Kirchrode liegende Immobilie »Tiergarten Carré« als Anlageobjekt erworben. Der Übergang von 
Nutzen und Lasten auf die Käuferin erfolgte nach Kaufpreiszahlung am 15.02.2019.  

Bei dem Anlageobjekt handelt es sich um ein Wohn- und Geschäftshaus, bestehend aus zwei L-
förmig angeordneten Gebäudeteilen auf einem rd. 3.483 m² großen Grundstück (Volleigentum) so-
wie einem 313 m² großen Erbbaurechtsgrundstück. Das Bestandsgebäude wurde um 1960 als 
Wohn- und Geschäftshaus mit den Adressen Großer Hillen 2, 2a, 2b und 4 sowie Tiergartenstraße 
116, 118 errichtet. Im Erdgeschoss befinden sich Einzelhandelsflächen (dm, REWE) und im 1. bis 
2. Obergeschoss (Großer Hillen) bzw. 3. Obergeschoss (Tiergartenstraße 118) und in den ausge-
bauten Dachgeschossen Wohnungen. In der Hausnummer 118 befindet sich im 1. Obergeschoss 
eine Bürofläche. 2014/2015 wurde das Erdgeschoss entkernt und saniert sowie der Neubau unter 
der Adresse Tiergartenstraße 114 errichtet. Im Neubau befinden sich im Erdgeschoss Einzelhan-
delsflächen, im 1. und 2. Obergeschoss Praxisflächen und im 3. und 4. Obergeschoss Wohnungen. 
Das Grundstück ist vollständig mit einer Tiefgarage und Lager- sowie Technikflächen unterkellert.  

2) Angaben zur externen Kapitalverwaltungsgesellschaft (§ 23 Abs. 3 i. V. m. § 23 Abs. 2 Nr. 5 KARBV 
sowie § 101 Abs. 2 Nr. 2 - 4, Abs. 3 KAGB) 

Als Verwalter der Investmentgesellschaft ist die HANNOVER LEASING Investment GmbH, Pullach 
im Isartal, (HLI GmbH) bestellt. Mit der HLI GmbH wurde am 01.04.2019 ein Bestellungsvertrag mit 
folgenden Konditionen geschlossen:  

a) Dauer  

Der Vertrag endet mit der Vollbeendigung der Investmentgesellschaft durch Löschung im Han-
delsregister gemäß den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags der Investmentgesellschaft.  

b) Kündigungsrechte  

Die ordentliche Kündigung ist ausgeschlossen. Jede Partei kann außerordentlich mit einer an-
gemessenen Kündigungsfrist und unter Einhaltung der Schriftform kündigen. Für die HLI GmbH 
beträgt die Kündigungsfrist mindestens sechs Monate und sie hat die Kündigung durch 
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Bekanntmachung im Bundesanzeiger und darüber hinaus ggf. im Jahresbericht der Investment-
gesellschaft zu bewirken. 

c) Umfang der Verwaltungstätigkeit 

Die HLI GmbH übernimmt hinsichtlich des Anlageobjekts insbesondere die nachstehend auf-
geführten Aufgaben, wobei die Aufzählung keine Einschränkung des gesetzlichen Auftrags an 
die HLI GmbH darstellt: 

• Aufgaben der HLI GmbH im Zusammenhang mit der kaufmännischen Verwaltung und 
Vermietung des Anlageobjekts 

Laufende Geschäfte: Kaufmännische Verwaltung des Anlageobjekts oder Auswahl, Beauf-
tragung, Steuerung und Koordinierung einer kaufmännischen Verwaltung; 

Laufende vermieterseitige Betreuung der Mietverhältnisse: Änderung und Beendigung 
(auch durch Kündigung) von Mietverträgen im Namen der Investmentgesellschaft; Bereit-
stellen von üblichen Muster-Mietverträgen, Führen von Mietvertragsverhandlungen mit Mie-
tern und Mietinteressenten und Abschluss von Mietverträgen im Namen der Investmentge-
sellschaft (insbesondere bei Leerstand und Mieterwechsel); Koordination der Mietflächen-
vermarktung; Erstellung und Aktualisierung von Vermarktungsunterlagen betreffend die 
Mietflächen; Organisation und Koordination der (Nach-) Vermietung, z.B. durch Beauftra-
gung von Maklern mit einer Vermittlung von Mietern (Nachweis der Gelegenheit zum Ab-
schluss oder Vermittlung von Verträgen);  

• Aufgaben der HLI GmbH im Zusammenhang mit dem Betrieb des Anlageobjekts:  

Über die kaufmännische Verwaltung des Anlageobjekts im Sinne des obenstehenden Ab-
satzes hinausgehende Betreuung des Anlageobjekts oder Auswahl eines oder mehrerer 
Hausverwalter / Gebäudemanager sowie Verhandlung und Abschluss von Geschäftsbesor-
gungsverträgen mit den Gebäudemanagern;  

Laufende Geschäfte während der Betriebsphase: Jährliche Begehung des Anlageobjekts 
gemeinsam mit dem Gebäudemanager mit entsprechender Protokollierung des Zustands 
durch den Gebäudemanager; Laufende Beratung in Sachen Betreiberverantwortung und 
Betriebssicherheit; Steuerung und Kontrolle des/der Gebäudemanager(s); Kontrolle der 
Auswahl, Beauftragung und Koordinierung von geeigneten Unternehmen oder Personen 
durch einen Gebäudemanager mit der Planung, Ausführung, Überwachung und Koordinie-
rung laufender Mängelbeseitigungs- und Instandhaltungsmaßnahmen; 

Geschäfte bei besonderem Anlass, z. B.: Kontrolle der Auswahl, Beauftragung und Koordi-
nierung von geeigneten Unternehmen oder Personen durch einen Gebäudemanager mit 
der Planung, Ausführung, Überwachung und Koordinierung erforderlich werdender Instand-
setzungsmaßnahmen sowie Neubau- und Umbaumaßnahmen und Abwicklung des Zah-
lungsverkehrs mit diesen Unternehmen oder Personen; Abwicklung von Versicherungsfäl-
len; 

• Aufgaben der HLI GmbH im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung 
des Verkaufs des Anlageobjekts:  

Beauftragung von Maklern mit der Vermittlung von Käufern für Rechnung der Investment-
gesellschaft; 

Führen von Verhandlungen mit Kaufinteressenten über die Veräußerung des Anlageob-
jekts; 

Führen von Verhandlungen mit Kaufinteressenten über die Veräußerung der Anteile an der In-
vestmentgesellschaft. 
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Die HLI GmbH übernimmt ferner ihr durch das KAGB zugewiesenen Aufgaben, sofern kein 
gesonderter Vertrag zwischen der Investmentgesellschaft und der HLI GmbH besteht. Die HLI 
GmbH übernimmt weiterhin Aufgaben im Sinne von Anhang I Nr. 2 der AIFM-Richtlinie. 

d) Haftungsregelungen  

Die HLI GmbH haftet bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit sowie bei Verletzung von Leben, Körper 
oder der Gesundheit nach den gesetzlichen Vorschriften. Die HLI GmbH haftet für leichte Fahr-
lässigkeit, wenn sie eine Vertragspflicht verletzt, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-
führung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertrags-
zwecks gefährdet und auf deren Einhaltung die Investmentgesellschaft regelmäßig vertrauen 
darf (sog. „Kardinalpflichten“). In diesen Fällen ist die Haftung der HLI GmbH auf typische und 
vorhersehbare Schäden beschränkt. In allen anderen Fällen haftet die HLI GmbH nicht für 
leichte Fahrlässigkeit. 

e) Auslagerung einzelner Tätigkeiten 

Bei der Erfüllung ihrer Pflichten aus dem Bestellungsvertrag kann sich die HLI GmbH der 
Dienstleistungen Dritter bedienen, soweit dies nach geltendem Recht, insbesondere nach § 36 
KAGB, zulässig ist. Im Fall der Auslagerung hat die HLI GmbH sicherzustellen, dass die ver-
traglichen Pflichten in Bezug auf die ausgelagerten Tätigkeiten dem Dritten in gleicher Weise 
auferlegt werden und überwacht deren Einhaltung durch den Dritten.  

f) Angaben zur Umsetzung der Anlageverwaltung durch die HLI GmbH  

Der KVG-Bestellungsvertrag wurde unter der aufschiebenden Bedingung der Genehmigung 
der Anlagebedingungen der Investmentgesellschafgemäß § 267 KAGB abgeschlossen. Die 
Anlagebedingungen wurden am 17.05.2019 durch die BaFin genehmigt und die HLI GmbH 
erbringt seitdem sämtliche durch das KAGB vorgegebene und vertraglich vereinbarte Leistun-
gen.  

Weiterhin hat die HLI GmbH mit der Gesellschaft Verträge über die Erstellung einer Fondskonzep-
tion, über die Erstellung der Verkaufs- und Werbeunterlagen sowie über die Vermittlung von Eigen- 
und Fremdkapital geschlossen. In der Platzierungsphase belaufen sich die Gebühren der KVG auf 
insgesamt rd. 830 TEUR zzgl. etwaiger Umsatzsteuer. Für die Verwaltung der Gesellschaft ab dem 
Zeitpunkt der Fondsauflage erhält die KVG von der Gesellschaft eine jährliche Vergütung in Höhe 
von bis zu 0,55 % Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes der Investmentgesellschaft 
im jeweiligen Geschäftsjahr. Für den Zeitraum von nicht mehr als zwölf Monaten ab dem Zeitpunkt 
der Fondsauflage beträgt diese mindestens 75.719,70 Euro p.a. inklusive Umsatzsteuer. 

II. Tätigkeitsbericht nach § 8 KARBV 

1) Tätigkeit der KVG 
 

Die Tätigkeit der HLI GmbH umfasst die Konzeption, den Vertrieb und die Verwaltung von geschlos-
senen Alternativen Investmentfonds (AIF), die nach Inkrafttreten des KAGB am 22.07.2013 aufge-
legt wurden. 

Mit Bestellungsvertrag vom 01.04.2019 wurde die HLI GmbH als KVG der Investmentgesellschaft 
bestellt. Die HLI GmbH übernimmt die Anlage und Verwaltung des Kommanditanlagevermögens als 
externe AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft. Als solche obliegen ihr die Portfolioverwaltung und das 
Risikomanagement. Die KVG übernimmt ferner die im Bestellungsvertrag im Einzelnen genannten 
anderen Aufgaben im Sinne von Anhang I Nr. 2 der Richtlinie 2011/61/EU (AIFM-Richtlinie). 

2) Anlageziele und Anlagepolitik 

Die Anlageziele und die Anlagepolitik zur Erreichung der Ziele ergeben sich für die HL Invest Han-
nover GmbH & Co. geschlossene Investment-KG (HL Invest Hannover KG) aus dem Gesellschafts-
vertrag, den von der BaFin genehmigten Anlagebedingungen sowie den weiteren wesentlichen Ver-
trägen, die zum Erwerb, der Vermietung und der Finanzierung des Investmentanlagevermögens 
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geschlossen wurden. Demgemäß ist der unmittelbare Erwerb und das Halten eines gemischt ge-
nutzten Wohn- und Geschäftszentrums in der Tiergartenstraße 114, 116, 118, 118a, 118b / Großer 
Hillen 2, 2a, 2b und 4 in 30559 Hannover (»Anlageobjekt«) vorgesehen. Das Anlageobjekt ist bei 
Erwerb langfristig vermietet und soll am Ende der Laufzeit der Gesellschaft planmäßig direkt oder 
indirekt veräußert werden. Der Erwerb wurde anfänglich durch ein langfristiges Bankdarlehen sowie 
die Eigenkapital-Vorfinanzierung finanziert. Die Eigenkapital-Vorfinanzierung wurde in 2020 voll-
ständig durch das Eigenkapital von Investoren abgelöst. Gemäß Anlagestrategie wird eine Halte-
dauer der Immobilie von mindestens zehn Jahren angestrebt. 

3) Auslagerungen 

a) Gruppeninterne Auslagerungen  
Die KVG hat am 04.07.2014 mit der HANNOVER LEASING GmbH & Co. KG, Pullach im Isartal, 
Auslagerungsverträge zur Übertragung von Verwaltungsfunktionen geschlossen, welche die 
folgenden wesentlichen vertraglichen Pflichten umfassen: 
 

• Übernahme der Internen Revision gemäß § 28 Abs. 1 Nr. 7 KAGB 

• Bereitstellung der IT-Organisation 

• Übernahme der Investorenbetreuung 

• Stellvertretung Zentrale Stelle und Stellvertretung Compliance 

Außerhalb der Hannover Leasing Gruppe wurden folgende Funktionen durch die KVG ausgelagert: 
 

• Bestellung eines externen Datenschutzbeauftragten 

Die HLI GmbH hat die Funktion des Datenschutzbeauftragten auf einen hierfür spezialisier-
ten Dienstleister ausgelagert. Die Funktion des Datenschutzbeauftragten hat Herr Richard 
Laqua von der eyeDsec Information Security GmbH, Bayreuth, übernommen. 

• Kaufmännisches und technisches Gebäudemanagement 

Die HLI GmbH hat das kaufmännische, technische und infrastrukturelle Gebäudemanage-
ment mit Wirkung zum 01.01.2021 an die Tectareal Premium GmbH, Essen ausgelagert. 
Der zum 26.11.2018 mit der Gundlach GmbH & Co. KG, Hannover geschlossene Vertrag 
wurde zum 31.12.2020 beendet. 

III. Wirtschaftsbericht 

1) Entwicklung der Branche 
 

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen der Stadt Hannover 
 Die kreisangehörige Stadt Hannover ist Oberzentrum, Landeshauptstadt von Niedersachsen, Ver-
waltungssitz der Region Hannover (Zusammenschluss von Stadt und Landkreis) sowie Teil der Met-
ropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingen-Wolfsburg. Als größte Stadt in Niedersachsen ist sie 
ein wichtiges politisches und wirtschaftliches Zentrum in Norddeutschland. Hannover ist als Messe-
, Industrie- und Handelsstadt bekannt und gilt als Verwaltungs- und Versicherungsstandort. Hanno-
ver ist außerdem als wichtigster Verkehrsknotenpunkt in Ost-West wie auch in Nord-Süd Richtung 
sowohl im Straßen-, als auch im Schienenverkehr anzusehen. Die Infrastrukturprojekte und andere 
Projekte im Rahmen der EXPO-Ausstellung im Jahr 2000 gaben der Stadt einen deutlichen Moder-
nisierungsschub. Auch in der Folge zeichnet sich Hannover durch eine dynamische Entwicklung im 
universitären Bereich sowie der Wissenschaft und Forschung aus. 
 
 Hannover verzeichnete zwischen 2014 und 2019 eine positive Einwohnerentwicklung, die haupt-
sächlich durch ein positives Wanderungssaldo zustande kommt. Dieser war in den Jahren 2017 und 
2018 sehr positiv, ging zuletzt aber aufgrund geringerer Zuzüge zurück, woraus auch ein leichter 
Rückgang der Bevölkerungszahl in 2019 resultiert. Der natürliche Bevölkerungssaldo schwankt und 
war 2019 leicht positiv. Das Umland (Region Hannover) sowie Niedersachsen oder Deutschland 
wuchsen in etwas geringerem Umfang. Die Altersstruktur in Hannover zeigt im Vergleich zur Region 
und Niedersachsen einen überdurchschnittlichen Anteil der 15 bis 29-Jährigen, was auf Hannovers 
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Bedeutung als Hochschulstandort zurückzuführen ist. Längerfristige Prognosen zeigen für die Stadt 
einen weiteren Bevölkerungszuwachs von 8,7 % im Zeitraum 2016 bis 2030. 
 
Die Wirtschaftsstruktur Hannovers wird von Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen 
bestimmt. Hannover ist darüber hinaus ein weltweit bekannter Messestandort sowie bedeutender 
Standort für Banken, Versicherungen und Finanzdienstleistungen. Im produzierenden Bereich do-
miniert traditionell der Fahrzeug- und Maschinenbau sowie ihre Zulieferbranchen. Unter anderem 
haben die Continental AG, die TUI AG sowie Swiss Life Select ihren Hauptsitz in der Stadt. Hannover 
ist außerdem Standort zahlreicher Hochschulen und Forschungseinrichtungen und gilt als führender 
Standort für Wirtschaft und Wissenschaften in Niedersachsen. Eine wichtige Rolle spielt aufgrund 
der Funktion als Landeshauptstadt und Regierungssitz auch die öffentliche Verwaltung.  
 
Die Zahl der SVP-Beschäftigten in Hannover ist in den vergangen fünf Jahren deutlich gestiegen, 
hier werden auch durch die Corona-Pandemie keine Einbrüche erwartet. Gemessen an der Be-
schäftigtenzahl sind das Grundstücks- und Wohnungswesen sowie unternehmensorientierte 
Dienstleistungen und das Erziehungs- und Gesundheitswesen mit jeweils einem Anteil von knapp 
20 % vor dem Verarbeitenden Gewerbe mit rund 15% die bedeutendsten Branchen am Wirt-
schaftsstandort. Die Arbeitslosigkeit ist zuletzt kontinuierlich zurückgegangen und liegt im Bereich 
des Durchschnitts in den B-Städten. 
 
Marktanalyse zu Handelsimmobilien in Hannover 
 Die Landeshauptstadt Hannover weist eine hohe Bedeutung als Einkaufsziel für die Region auf. 
Entsprechend liegt die Zentralitätskennziffer bei 120,9 Punkten. Die Kaufkraftkennziffer liegt mit 
99,5 Punkten leicht unter Bundesniveau, aber oberhalb des Durchschnitts aller B-Städte. COVID-
19 bedingte Auswirkungen sind aktuell auch in der Hannoveraner Innenstadt festzustellen. Neben 
der Schließung des Karstadt-Warenhauses in der Georgstraße sind zunehmend leerstehende La-
dengeschäfte lokalisierbar. Die Nachvermietungsproblematik wird prospektiv auch Auswirkungen 
auf die derzeit noch moderate Entwicklung des Mietniveaus haben. 
 

 
 
Marktanalyse zu Wohnimmobilien in Hannover 
 Die Wohnungsnachfrage verhält sich infolge des Bevölkerungs- und Haushaltswachstums weiter 
positiv. Neubau-Mieten und Kaufpreise für Eigentumswohnungen entwickeln sich im Wachstums-
markt Hannover entsprechend ansteigend und liegen über der durchschnittlichen Entwicklung an-
derer B-Städte. Die steigende Nachfrage spiegelt sich auch in den wachsenden Fertigstellungs-
zahlen wider. Die Bautätigkeit wird vom Geschosswohnungsbau dominiert. Bezogen auf die Markt-
größe blieb Hannover hinter den Baufertigstellungen in den übrigen B-Städten etwas zurück. Die 
besten Wohnlagen in Hannover befinden sich in den Stadtteilen Zoo, Kirchrode, südliches Klee-
feld, Waldhausen und Isernhagen Süd. 
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Marktanalyse zu Büroimmobilien in Hannover 
Mit rund 4,6 Mio. qm Büroflächenbestand (MFG) ist Hannover der mit Abstand größte Markt unter 
den B-Städten. Die Bürobeschäftigungsquote liegt mit etwa 46 % deutlich oberhalb des durch-
schnittlichen Anteils der Bürobeschäftigten an allen SVP-Beschäftigten in den B-Städten. Die Zahl 
der Bürobeschäftigten stieg dabei in Hannover seit zehn Jahren kontinuierlich an - 2020 wurde das 
Wachstum jedoch durch die Corona-Krise gestoppt und es wurde ein leichter Rückgang verzeich-
net. Die Spitzenmiete ist im Vergleich zum Vorjahr um 1 Euro/qm MFG auf 17,00 Euro/qm gesun-
ken. Der spürbare Rückgang begründet sich in fehlenden hochpreisigen Abschlüssen, auch be-
gründet durch einen Mangel an verfügbaren Neubauflächen in Citylagen. Zu berücksichtigen ist 
zudem, dass es bereits Anfang 2020 erste Anzeichen einer konjunkturell bedingten Abkühlung 
gab, so dass sich die dynamische Mietentwicklung der letzten Jahre auch ohne Covid-19 zumin-
dest abgeflacht hätte. Für die kommenden Jahre ist eine Stabilisierung auf hohem Niveau zu er-
warten, so dass Hannover nach Bonn weiterhin die teuerste B-Stadt in Deutschland ist. Seit 2014 
ist die Leerstandsquote - ebenso wie der absolute Leerstand - deutlich gesunken und liegt unter-
halb des durchschnittlichen Niveaus in den B-Städten. Aufgrund des gut austarierten Verhältnisses 
aus Neubautätigkeit und Flächennachfrage bestätigt Hannover erneut die solide Struktur seines 
Büromarktes. Der größte Nachfragedruck herrscht in den Citylagen. Allerdings ist hier auch die 
Flächenverfügbarkeit gering. 
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Entwicklung der Wiedervermietungsmiete in Hannover
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2) Geschäftsverlauf 

 
Das Geschäftsjahr 2020 verlief planmäßig. Die Eigenkapitalzwischenfinanzierung in Höhe von 12,5 
Mio. EUR wurde vollständig zurückgeführt.  
 
Die Mieteinnahmen (Nettokalt) in 2020 belaufen sich auf 1.008,5 TEUR und liegen damit im Rahmen 
der prospektierten Mieten (Prospekt: 1.038 TEUR). Hinsichtlich der aktuell unbefristet laufenden 
Gewerbemietverträge laufen Verhandlungen zur Prolongation mit einer Festmietzeit von mindestens 
5 Jahren. Weitere vorzeitige Mietvertragsverlängerungen werden soweit möglich angestrebt. 
 

Mit den für den Gebäudebetrieb beauftragten Unternehmen wird das Anlageobjekt der Investment-

gesellschaft in regelmäßigen Abständen begangen. Die beauftragten Unternehmen werden entspre-

chend überwacht und kontrolliert.  

 

Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 sind ca. 27,3 TEUR Instandsetzungs- und Reparaturarbeiten 

angefallen. 
 

Zum Berichtszeitpunkt besteht ein Instandhaltungsbedarf in Höhe von ca. 126,0 TEUR. Hiervon sind 

ca. 70,0 TEUR als Versicherungsschaden zu deklarieren.  

 

 

3) Wert des Eigenkapitals  

 

Der Wert des Eigenkapitals (Nettoinventarwert) sowie der Anteilwert haben sich wie folgt entwickelt:  

 

 Wert d. Eigenkapitals angebotene Anteile1) rechnerischer Anteilwert1) 

31.12.2018 -1) -1) -1) 

31.12.2019 3.847.128,02 Euro 18,53 207.616,19 Euro 

31.12.2020 13.972.762,11 Euro 64,532) 216.548,04 Euro 

 
1)Die Gesellschaft wurde im Geschäftsjahr 2019 auf das KAGB umgestellt. 
2)Die Anzahl der angebotenen Kommanditanteile beträgt unter Berücksichtigung des Emissionskapitals i.H.v. 12.481.000 

Euro zzgl. Einlage der Gründungsgesellschafter i.H.v. 1.405.000 Euro und der Mindestbeteiligung von 200.000 Euro je Anteil 
maximal 69,43 Anteile. 
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4) Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 

 

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der HL Invest Hannover KG wird im Wesentlichen durch 

das Mietobjekt (Erträge aus Sachwerten) und dessen Refinanzierung (Zins- und Tilgungsaufwen-

dungen) bestimmt.  

 
Der Gesamtkaufpreis in Höhe von 22,4 Mio. Euro sowie die Erwerbsnebenkosten wurden aus einem 
langfristigen Darlehen über 13,0 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis 28.12.2028 sowie dem durch die 
Gesellschafter eingezahlten Kommanditkapital finanziert.  

Der Zinssatz inklusive Kreditmarge für das langfristige Bankdarlehen beträgt 2,039 Prozent p. a., die 
Tilgung erfolgt annuitätisch mit anfänglich 0,75 Prozent p. a. zuzüglich ersparter Zinsen. Im Ge-
schäftsjahr 2020 wurde vertragsgemäß getilgt, sodass zum 31.12.2020 das Langfrist-Darlehen ver-
trags- und prognosegemäß auf 12.818.024,39 Euro valutiert.  

Zum 31. Dezember 2020 verfügt die Investmentgesellschaft über eine Liquiditätsreserve in Höhe 
von 214 TEuro. 
 
Das Ergebnis des Geschäftsjahres beläuft sich auf TEUR 943 (Vj. TEUR 107) und beinhaltet Erträge 
aus der Neubewertung in Höhe von TEUR 800 (Vj. TEUR 739). Das realisierte Ergebnis des Ge-
schäftsjahres beläuft sich auf TEUR 303 (Vj. TEUR -486) und resultiert im Wesentlichen aus den 
Gebühren für die Eigenkapital- und Fremdkapitalvermittlung.  
 
Für das Geschäftsjahr 2020 war für Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen ein Betrag 
von 15,0 TEUR in der Budget- und Liquiditätsplanung vorgesehen. Tatsächlich wurden insgesamt 
27,3 TEUR aufgewendet.  
 
Für die in der HL Invest Hannover KG verbleibende Liquidität wird eine Prüfung von Anlagemöglich-
keiten der Liquiditätsreserve durchgeführt. Das aktuelle Zinsniveau erschwert eine Anlage der Liqui-
ditätsreserve.  

IV. Angabe nach § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB 

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2020 sind keine wesentlichen Änderungen der nach § 307 Abs. 1 oder 
Abs. 2 Satz 1 und § 308 Abs. 4 zur Verfügung zu stellenden Informationen eingetreten. 

V. Nachtragsbericht 

 Im Jahr 2020, sowie im Jahr 2021 bis zum Berichtszeitpunkt hat die weltweite Ausbreitung des Virus 
SARS-Cov-2 (Coronavirus), das die Erkrankung COVID-19 verursacht, negative Auswirkungen auf die 
wirtschaftlichen Entwicklungen genommen. Dies kann möglicherweise auch zu Belastungen der Mieter 
des Investments führen. Es ist nicht auszuschließen, dass daraus auch Mieteinbußen resultieren können. 
Die Verunsicherung über die weitere konjunkturelle Entwicklung auf Grund der Corona-Krise ist dabei 
aktuell das Hauptrisiko der Gesellschaft. Es ist aktuell nicht absehbar, wie sich der konjunkturelle Ein-
bruch auf die HL Invest Hannover KG künftig auswirken wird. 

VI. Prognosebericht 

Das Ergebnis der HL Invest Hannover KG ist im Wesentlichen von den Mieteinnahmen des Anlageob-
jektes und den für das Objekt aufzuwendenden Ausgaben abhängig.  

Bis März 2021 konnten alle Mieteinnahmen planmäßig vereinnahmt werden. Aufgrund der unter Absatz 
V. (Nachtragsbericht) geschilderten Situation, könnte es aufgrund der Corona-Pandemie künftig zu Miet-
stundungen oder -reduzierungen kommen.  

Trotz des bisher prognosegemäßen Verlaufs der Gesellschaft bleibt aufgrund der Corona-Pandemie der 
weitere Ergebnisverlauf ungewiss. Insbesondere durch die Liquiditätsreserve ist die 
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Investmentgesellschaft allerdings in der Lage, z. B. höhere Aufwendungen oder aber geringe Mietausfälle
zu kompensieren. Die für April 2021 vorgesehene Ausschüttung findet nach aktuellem Kenntnisstand
planmäßig statt.

Die Budgetplanung 2021 gemäß Informationsdokument des Fonds sieht für das Objekt nicht umlagefä-
hige Kosten für Instandsetzung und Reparaturen in Höhe von 34 TEUR sowie Vermietungskosten von 1
TEUR vor. Wir rechnen damit, dieses Budget in 2021 aufzubrauchen.

VII. Vergütungen

Angaben nach § 101 Abs. 3 KAGB

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die KVG insgesamt 4.979 TEUR für ihr aus 42 Mitarbeitern beste-
hendes Personal aufgewendet, davon 386 TEUR als variable Vergütung. Die Vergütungen an Mitarbeiter
der KVG, deren berufliche Tätigkeit sich wesentlich auf das Risikoprofil der Gesellschaft ausgewirkt hat,
betrugen im abgelaufenen Geschäftsjahr 925 TEUR, davon entfielen 925 TEUR auf Führungskräfte.

Pullach im Isartal, 29. April 2021

HL Invest hlannover GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

DIRAN Verwaltungsgesellschaft mbH

LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbH

^i)cL
Dali

i ^UA^
Hartrott

€^
Rucker Steixner
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VERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS  

 
An die HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Investment KG 

 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES 
LAGEBERICHTS  

 
Prüfungsurteile  
 

Wir haben den Jahresabschluss der HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene 

Investment KG, bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020, der Gewinn- und 

Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie 

dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 

geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der HL Invest Hannover GmbH & Co. 

geschlossene Investment KG für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. 

Dezember 2020 geprüft. 

 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse  

 

• entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, 

für bestimmte Personengesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften unter 

Berücksichtigung der Vorschriften des deutschen Kapital-anlagegesetzbuchs (KAGB) und 

den einschlägigen europäischen Verordnungen und vermittelt unter Beachtung dieser 

Vorschriften ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und 

Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das 

Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und  

 

• vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 

Jahresabschluss und entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und den 

einschlägigen europäischen Verordnungen. 

 

Gemäß § 159 Satz 1 i.V.m. § 136 KAGB i.V.m. § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass 

unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jahresbericht 31.12.2020 HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

elektronische Kopie



Grundlage für die Prüfungsurteile  

 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 

mit § 159 Satz 1 i.V.m. § 136 KAGB i.V.m. § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der 

Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 

Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 

Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. Wir 

sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 

handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 

Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 

dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.  

 

Sonstige Informationen  
 

Die gesetzlichen Vertreter sind für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen 

Informationen umfassen die Erklärung der gesetzlichen Vertreter gemäß § 135 Abs. 1 Nr. 3 

KAGB. 

 

Unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich nicht auf 

die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein Prüfungsurteil noch 

irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerungen hierzu ab.  

 
Im Zusammenhang mit unserer Prüfung haben wir die Verantwortung, die sonstigen 

Informationen zu lesen und dabei zu würdigen, ob die sonstigen Informationen 

 

• wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zum Lagebericht oder unserer bei der 

Prüfung erlangten Kenntnissen aufweisen oder 

 

• anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.  

 

Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den Schluss ziehen, dass eine 

wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, 

über diese Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts zu berichten. 

 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht  
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 

den deutschen, für bestimmte Personengesellschaften geltenden handelsrechtlichen 

Vorschriften unter Berücksichtigung der Vorschriften des deutschen KAGB und den 

einschlägigen europäischen Verordnungen in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 

dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung dieser Vorschriften ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 

vermittelt.  
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Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 

Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung 

eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder 

unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.   

 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 

verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 

beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 

der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 

sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 

Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 

rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.   

 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 

der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 

wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften und den einschlägigen europäischen Verordnungen entspricht. 

Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 

(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in 

Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften und 

einschlägigen europäischen Verordnungen zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete 

Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.   

 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lage-
berichts  
 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 

als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 

Darstellungen ist und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 

Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 

mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen 

gesetzlichen Vorschriften und den einschlägigen europäischen Verordnungen entspricht 

sowie einen Vermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 

Lagebericht beinhaltet.   

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 

in Übereinstimmung mit § 159 Satz 1 i. V. m. § 136 KAGB i. V. m. § 317 HGB unter Beachtung 

der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 

Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 

resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden 

könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und 

Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 

Grundhaltung.   

 

 
 

Jahresbericht 31.12.2020 HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Investment-KG

elektronische Kopie



Darüber hinaus  
 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 

unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 

und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 

Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 

Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 

aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 

betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 

irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 

können.  

 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 

internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 

Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 

gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 

Wirksamkeit dieses Systems der Gesellschaft abzugeben.   

 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 

Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 

dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.  

 

• ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 

Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 

eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 

besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 

Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 

wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Vermerk auf die dazu-gehörigen 

Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 

Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen 

unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Vermerks 

erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch 

dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.   

 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 

einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 

Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 

der deutschen gesetzlichen Vorschriften und der einschlägigen europäischen 

Verordnungen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- 

Finanz und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.   

 

• beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes-

entsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.  
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen u.a. den geplanten Umfang und 

die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 

etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.  

 
 
SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN  
 
VERMERK ÜBER DIE PRÜFUNG DER ORDNUNGSGEMÄSSEN ZUWEISUNG VON 
GEWINNEN, VERLUSTEN, EINLAGEN UND ENTNAHMEN ZU DEN EINZELNEN 
KAPITALKONTEN  
 
Prüfungsurteil  

 

Wir haben auch die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und 

Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten der HL Invest Hannover GmbH & Co. 

geschlossene Investment KG zum 31. Dezember 2020 geprüft.   

 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse erfolgte die 

Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen 

Kapitalkonten in allen wesentlichen Belangen ordnungsgemäß.   
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Grundlage für das Prüfungsurteil  

 
Wir haben unsere Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, 

Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten in Übereinstimmung mit § 159 i.V.m. 

§ 136 Abs. 2 KAGB unter Beachtung des International Standard on Assurance Engagements 

(ISAE) 3000 (Revised) „Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical 

Financial Information“ (Stand Dezember 2013) durchgeführt. Unsere Verantwortung nach 

diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers 

für die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und 

Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten“ unseres Vermerks weitergehend beschrieben. 

Wir sind von der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen 

handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen 

Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, 

dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 

Grundlage für unser Prüfungsurteil zu der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, 

Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten zu dienen.  

 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die ordnungsgemäße Zuweisung von 
Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten  
 
Die gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft sind verantwortlich für die in allen wesentlichen 

Belangen ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen 

zu den einzelnen Kapitalkonten. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die 

internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit diesen Vorschriften als notwendig 

bestimmt haben, um die ordnungsgemäße Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und 

Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten zu ermöglichen.   

 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der ordnungsgemäßen Zuweisung von 
Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten  
 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Zuweisung von 

Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten 

ordnungsmäßig ist, sowie einen Vermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zu der 

ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und Entnahmen zu den 

einzelnen Kapitalkonten beinhaltet.   

 

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 

in Übereinstimmung mit § 159 i.V.m. § 136 Abs. 2 KAGB unter Beachtung des International 

Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000 (Revised) „Assurance Engagements Other 

than Audits or Reviews of Historical Financial Information“ (Stand Dezember 2013) 

durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Zuweisung stets aufdeckt. Falsche 

Zuweisungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 

wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 

insgesamt die auf der Grundlage der ordnungsgemäßen Zuweisung von Gewinnen, Verlusten, 

Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten getroffenen wirtschaftlichen 

Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.   
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung.

Darüber hinaus

identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher - beabsichtigter oder
unbeabsichtigter - falscher Zuweisungen von Gewinnen, Verlusten, Einlagen und
Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten, planen und führen Prüfungshandlungen
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die
ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.
Das Risiko, dass wesentliche falsche Zuweisungen nicht aufgedeckt werden, ist bei
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende
Zuweisungen bzw. dasAußerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

beurteilen wir die Ordnungsmäßigkeit der Zuweisung von Gewinnen, Verlusten,
Einlagen und Entnahmen zu den einzelnen Kapitalkonten unter Berücksichtigung der
Erkenntnisse aus der Prüfung des relevanten internen Kontrollsystems und von
aussagebezogenen Prüfungshandlungen überwiegend auf Basis von
Auswahlverfahren.

Augsburg, 29. April 2021

S & P GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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Erklärung der gesetzlichen Vertreter
gern. § 135 Abs. 1 Nr. 3 KAGB ("Bilanzeid")

für das Geschäftsjahr 2020

der

HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
Pullach i. Isartal

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der

Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und

Ertragslage der Investmentkommanditgesellschaft vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf ein-

schließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Investmentkommanditgesellschaft so dargestellt

sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird.

Pullach i. Isartal, 29. April 2021

HL Invest Hannover GmbH & Co. geschlossene Investment-KG
DIRAN Verwaltungsgesellschaft mbH
LIBANUS Verwaltungsgesellschaft mbH

^1 M^
Dali Hartrott

er

Vu^^

Steixner
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1.  Geltungsbereich 

(1) Diese Auftragsbedingungen gelten für alle Verträge mit 
der Sonntag & Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB o-
der der S&P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
(„S&P-Gesellschaften“) und ihren Auftraggebern über Be-
ratungen, Prüfungen und sonstige Aufträge. Zusätzlich 
gelten für die jeweiligen Tätigkeitsbereiche die unter Zif-
fern 14 und 15 aufgeführten Besonderen Auftragsbedin-
gungen. 

(2) Ein Vertragsverhältnis kommt in der Regel nur mit einer 
der beiden S&P-Gesellschaften zustande. Dabei werden 
gesetzlich vorgesehene Prüfungen ausschließlich von der 
S&P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft erbracht, 
Rechtsdienstleistungen werden ausschließlich von der 
Sonntag & Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB er-
bracht. Kommt das Vertragsverhältnis im Einzelfall mit 
beiden S&P-Gesellschaften zustande, sind diese Teil-
schuldner. 

(3) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Bezie-
hungen auch zwischen den S&P-Gesellschaften und an-
deren Personen als dem Auftraggeber begründet, so gel-
ten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen 
dieser Auftragsbedingungen, insbesondere der Ziffern 7 
und 8. 

(4) Auf das Vertragsverhältnis finden die Regelungen in fol-
gender Reihenfolge Anwendung:  

- Individualvereinbarungen, soweit diese in Textform 
von der betreffenden S&P-Gesellschaft bestätigt wur-
den; 

- die Ziffern 14 und 15 dieser Auftragsbedingungen; 
- anschließend die übrigen Bestimmungen der Auf-

tragsbedingungen. 

(5) Diese Auftragsbedingungen gelten für alle gleichzei-
tig oder künftig erteilten weiteren Aufträge des Auf-
traggebers an die S&P-Gesellschaften, ohne dass 
dies besonders oder ausdrücklich vereinbart oder da-
rauf hingewiesen werden muss. Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen des Auftraggebers finden keine 
Anwendung, auch wenn die S&P-Gesellschaften die-
sen nicht ausdrücklich widersprechen.  

2.  Umfang und Ausführung des Auftrages; Beendigung 

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, 
nicht ein bestimmter (wirtschaftlicher) Erfolg. Der Auftrag 
wird nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Berufs-
ausübung ausgeführt. Die S&P-Gesellschaften sind be-
rechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages Mitarbei-
tern, fachkundiger Dritter sowie datenverarbeitender Un-
ternehmen zu bedienen. 

(2) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht ausdrücklich da-
rauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob 

Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in 
Anspruch genommen werden können. Eine (fach-) über-
greifende Beratung oder Prüfung ist durch die S&P-Ge-
sellschaften nur dann vorzunehmen, wenn dies ausdrück-
lich Gegenstand des Auftrages ist.  

(3) Die S&P-Gesellschaften sind berechtigt, sowohl bei der 
Beratung in Einzelfragen als auch bei der Dauerberatung 
die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbeson-
dere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde 
zu legen – es sei denn, eine entsprechende Prüfung ist 
ausdrücklich Auftragsgegenstand. Sie haben jedoch den 
Auftraggeber in jedem Fall auf von ihnen festgestellte Un-
richtigkeiten hinzuweisen. 

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließen-
den beruflichen Äußerung der S&P-Gesellschaften, so 
sind die S&P-Gesellschaften ungeachtet eines vorherigen 
Versendens von Newslettern, Sonderinformationen etc. 
nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder 
sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.  

3.  Pflichten und Obliegenheiten des Auftraggebers 

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass den S&P-Ge-
sellschaften auch ohne deren besondere Aufforderung 
alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unter-
lagen vorgelegt werden und den S&P-Gesellschaften von 
allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, 
die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein 
können. Dies gilt auch für Unterlagen, Vorgänge und Um-
stände, die erst während der Tätigkeit der S&P-Gesell-
schaften bekannt werden. 

(2) Auf Verlangen der S&P-Gesellschaften hat der Auftragge-
ber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und 
der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer von 
den S&P-Gesellschaften formulierten schriftlichen Erklä-
rung zu bestätigen. 

(3) Sollte das Vertragsverhältnis Insiderinformationen gemäß 
§ 13 WpHG umfassen, muss der Auftraggeber die S&P-
Gesellschaften hierüber informieren. 

(4) Setzen die S&P-Gesellschaften beim Auftraggeber in des-
sen Räumen Datenverarbeitungsprogramme ein, so ist 
der Auftraggeber verpflichtet, den Hinweisen der S&P-Ge-
sellschaften zur Installation und Anwendung der Pro-
gramme nachzukommen. Des Weiteren ist der Auftragge-
ber verpflichtet und berechtigt, die Programme nur in dem 
von den S&P-Gesellschaften vorgeschriebenen Umfang 
zu nutzen. Der Auftraggeber darf die Programme ein-
schließlich etwaiger Programmunterlagen/Programmdo-
kumentationen ohne Zustimmung der S&P-Gesellschaf-
ten nicht weiter vervielfältigen, anderweitig verbreiten o-
der öffentlich zugänglich machen. Die S&P-Gesellschaf-
ten bleiben Inhaber der Nutzungsrechte. Der Auftragge-
ber hat alles zu unterlassen, was der Ausübung der Nut-
zungsrechte an den Programmen durch die S&P-

AUFTRAGSBEDINGUNGEN DER 

SONNTAG & PARTNER PARTNERSCHAFTSGESELLSCHAFT mbB 

WIRTSCHAFTSPRÜFER, STEUERBERATER, RECHTSANWÄLTE 

UND DER 

S&P GMBH WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT 
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Gesellschaften entgegensteht. Mit Beendigung/Kündi-
gung des Auftrages hat der Auftraggeber die bei ihm zur 
Ausführung des Auftrages eingesetzten Datenverarbei-
tungsprogramme einschließlich von ihm angefertigter Ko-
pien sowie sonstige Programmunterlagen/Programmdo-
kumentationen unverzüglich an die S&P-Gesellschaften 
herauszugeben bzw. aus seiner Datenverarbeitungsan-
lage unwiederbringlich zu löschen. 

4.  Urheberrecht/Schutz des geistigen Eigentums der 
S&P-Gesellschaften 

Der Auftraggeber steht dafür ein, dass die im Rahmen des 
Auftrages von den S&P-Gesellschaften gefertigten 
Schriftstücke oder sonstigen Dokumente und Unterlagen 
(Gutachten, Berichte, Schriftsätze, Verträge, Organisati-
onspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Be-
rechnungen etc.) nur für seine eigenen Zwecke verwendet 
werden. Die S&P-Gesellschaften räumen dem Auftragge-
ber die für die bestimmungsgemäße Verwendung notwen-
digen Befugnisse als einfaches Nutzungsrecht ein. Bis zur 
vollständigen Bezahlung der vereinbarten Vergütung wird 
eine Verwendung nur auf Widerruf gestattet. 

5.  Weitergabe einer beruflichen Äußerung der 
S&P-Gesellschaften 

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen der S&P-Gesell-
schaften (Berichte, Gutachten, Schriftsätze, Verträge etc.) 
an einen Dritten bedarf der vorherigen schriftlichen Zu-
stimmung der jeweiligen S&P-Gesellschaft, soweit sich 
nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur 
Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt. Gegen-
über einem Dritten haften die S&P-Gesellschaften (im 
Rahmen von Ziffern 7 und 8) nur, wenn die Voraussetzun-
gen des Satzes 1 gegeben sind. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen der S&P-Gesell-
schaften zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß 
berechtigt die betreffende S&P-Gesellschaft zur fristlosen 
Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des 
Auftraggebers.  

6.  Mängelbeseitigung 

(1) Bei Mängeln an den Leistungen einer S&P-Gesellschaft 
hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch 
die betreffende S&P-Gesellschaft, es sei denn, dass be-
reits Schäden entstanden sind, die einer Nachbesserung 
nicht zugänglich sind; diesbezüglich schuldet die betref-
fende S&P-Gesellschaft Schadensersatz im Rahmen der 
Regelungen der Ziffern 7 und 8. Führt die Nacherfüllung 
innerhalb einer zumutbaren Frist nicht zum Erfolg, so ste-
hen dem Auftraggeber die gesetzlichen Rechte im Rah-
men der Regelungen der Ziffern 7 und 8 zu. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom 
Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht 
werden. Ansprüche nach Ziffer 6 Abs. 1 auf Nacherfül-
lung, die auf einfacher Fahrlässigkeit beruhen, verjähren 
nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjäh-
rungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Re-
chenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen 
Äußerung (Bericht, Gutachten, Schriftsatz, Vertrag etc.) 
einer S&P-Gesellschaft enthalten sind, können jederzeit 
von der betreffenden S&P-Gesellschaft auch Dritten ge-
genüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet 

sind, in der beruflichen Äußerung einer S&P-Gesellschaft 
enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen 
diese, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzu-
nehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber 
von der S&P-Gesellschaft vorher zu hören. 

7.  Haftung 

(1) Sofern nicht im Einzelfall eine anderweitige Regelung ge-
troffen wird, ist die Haftung der Sonntag & Partner Part-
nerschaftsgesellschaft mbB für Schadensersatzansprü-
che aus dem zwischen dem Auftraggeber und der Sonn-
tag & Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB bestehen-
den Vertragsverhältnis für Fälle einfacher Fahrlässigkeit 
für jeden einzelnen Schadensfall auf EUR 10 Mio. be-
schränkt. Die Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schä-
den aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit, die auf einer Pflichtverletzung der Sonntag & 
Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB, eines gesetzli-
chen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der Sonntag & 
Partner Partnerschaftsgesellschaft mbB beruhen.  

(2) Sofern nicht im Einzelfall eine anderweitige Regelung ge-
troffen wird, ist die Haftung der S&P GmbH Wirtschafts-
prüfungsgesellschaft für Schadensersatzansprüche aus 
dem zwischen dem Auftraggeber und der S&P GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bestehenden Vertrags-
verhältnis für Fälle einfacher Fahrlässigkeit für jeden ein-
zelnen Schadensfall auf EUR 10 Mio. beschränkt. Die 
weitergehende Haftung des § 323 Abs. 2 HGB (Ziffer 14 
Abs. 2) bleibt hiervon unberührt. Die Haftungsbeschrän-
kung gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Le-
bens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer 
Pflichtverletzung der S&P GmbH Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft, eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungs-
gehilfen der S&P GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
beruhen. 

(3) Der wirtschaftlichen Bedeutung des Auftrages kann durch 
entsprechende Erhöhung der Haftungshöchstbeträge in 
Ziffer 7 Abs. 1 und Ziffer 7 Abs. 2 auf ausdrücklichen 
Wunsch des Auftraggebers im Einzelfall oder allgemein 
Rechnung getragen werden. Die hierfür anfallenden 
Mehrkosten für Versicherungsbeiträge sind dann vom 
Auftraggeber gesondert zu erstatten. 

(4) Ein einzelner Schadensfall ist im Rahmen der beruflichen 
Tätigkeit der S&P-Gesellschaften auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitli-
chen Schadens gegeben. Ein einzelner Schadensfall ist 
auch dann gegeben, wenn mehrere Personen in Zusam-
menhang mit einem einheitlichen Auftrag entschädi-
gungspflichtig sind oder tätig waren. Der einzelne Scha-
densfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung 
der betreffenden S&P-Gesellschaft ohne Rücksicht da-
rauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinander 
folgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches, 
auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes 
Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, 
wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in 
rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang ste-
hen.  

8.  Ausschlussfrist 

Ein Schadensersatzanspruch aus einfach fahrlässiger 
Pflichtverletzung einer S&P-Gesellschaft kann nur inner-
halb einer Ausschlussfrist von einem Jahr geltend ge-
macht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von 
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dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Er-
eignis Kenntnis erlangt hat, sofern es sich nicht um Schä-
den aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 
Gesundheit handelt, die auf einer Pflichtverletzung der be-
treffenden S&P-Gesellschaft beruhen. Der Kenntnis steht 
die grob fahrlässige Unkenntnis gleich. Das Recht der be-
treffenden S&P-Gesellschaft, die Einrede der Verjährung 
geltend zu machen, bleibt unberührt. 

9.  Sicherheiten, Verrechnungszustimmung 

(1) Zur Sicherung der Vergütungs- und Aufwendungsersatz-
ansprüche der jeweiligen S&P-Gesellschaft und bis zur 
vollständigen Befriedigung aller Forderungen der jeweili-
gen S&P-Gesellschaft aus dem Auftrag tritt der Auftrag-
geber alle bestehenden Kostenersatzansprüche gegen ei-
nen möglichen Gegner, die Staatskasse oder Dritte aus 
allen von der jeweiligen S&P-Gesellschaft für den Auftrag-
geber bearbeiteten Aufträgen sowie mögliche Steuerer-
stattungsansprüche an die betreffende S&P-Gesellschaft 
ab, welche die Abtretung hiermit annimmt. Die Abtretung 
bleibt bis zur Befriedigung aller Ansprüche der jeweiligen 
S&P-Gesellschaft aus sämtlichen für den Auftraggeber 
bearbeiteten Aufträgen bestehen. Übersteigt der Wert der 
abgetretenen Forderungen die Forderungen der betref-
fenden S&P-Gesellschaft insgesamt um mehr als 20 %, 
so ist diese S&P-Gesellschaft auf Verlangen des Auftrag-
gebers zur Freigabe von Sicherheiten nach ihrer Wahl 
verpflichtet. §§ 387 ff. BGB bleiben hiervon unberührt. 

(2) Der Auftraggeber stimmt ausdrücklich zu, dass die S&P-
Gesellschaften für ihn eingehende Fremdgelder und 
sonstige Vermögenswerte mit offenen Vergütungs- und 
Aufwendungsersatzansprüchen der S&P-Gesellschaften 
einschließlich bereits aufgelaufener Kosten und Zinsen 
verrechnen; dies gilt nicht für Gelder, die zweckgebunden 
oder zur Auszahlung an andere Personen als den Auftrag-
geber bestimmt sind.  

(3) Die S&P-Gesellschaften sind berechtigt, über Kostener-
satzansprüche und alle auch sonst von ihnen in Empfang 
genommene Gegenstände und Beträge ohne die Be-
schränkungen des § 181 BGB zu verfügen. 

10.  Schweigepflicht gegenüber Dritten, 
personenbezogene Daten, E-Mail-Verkehr 

(1) Die S&P-Gesellschaften sind nach Maßgabe der Gesetze 
verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihnen im Zusammen-
hang mit ihrer Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt wer-
den, Stillschweigen zu bewahren.  

(2) Die S&P-Gesellschaften sind nicht zur Verschwiegenheit 
verpflichtet, soweit dies zur Durchführung eines Zertifizie-
rungsaudits oder einer Qualitätskontrolle nach § 57 a 
WPO oder der Unabhängigkeitsprüfung innerhalb von 
Netzwerken einer der S&P-Gesellschaften erforderlich ist 
und die insoweit tätigen Personen oder Gesellschaften ih-
rerseits über ihre Verschwiegenheitspflicht belehrt worden 
sind. Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, 
dass durch den Zertifizierer/Auditor Einsicht in seine – von 
den S&P-Gesellschaften geführten – Handakten genom-
men wird.  

(3) Die Verschwiegenheitspflicht besteht nicht, wenn der Auf-
traggeber die S&P-Gesellschaften von der Schweige-
pflicht entbindet oder soweit die Offenlegung zur Wahrung 
berechtigter Interessen einer der S&P-Gesellschaften er-
forderlich ist, im Rahmen der üblichen Inanspruchnahme 

von Leistungen Dritter, wie zum Beispiel von Überset-
zungs- oder Kurierdiensten erfolgt oder eine gesetzliche 
Pflicht zur Offenlegung besteht. Die S&P-Gesellschaften 
sind auch insoweit von der Verschwiegenheitspflicht ent-
bunden, als sie nach den Versicherungsbedingungen ih-
rer Berufshaftpflichtversicherung zur Information und Mit-
wirkung verpflichtet sind.  

(4) Der Auftraggeber entbindet die S&P-Gesellschaften von 
der Verschwiegenheitspflicht im Verhältnis zwischen Auf-
traggeber und mit dem Auftraggeber verbundenen Unter-
nehmen, Gesellschaftern und Mitgesellschaftern des Auf-
traggebers sowie Vertretern/Organen/Mitarbeitern von 
Unternehmen des Auftraggebers bzw. an denen der Auf-
traggeber beteiligt ist. Die Befreiung von der Verschwie-
genheitspflicht gilt auch gegenüber Ehe-/ 
Lebenspartnern und Angehörigen des Auftraggebers. Die 
Entbindung der S&P-Gesellschaften von der Verschwie-
genheitspflicht kann vom Auftraggeber jederzeit mit Wir-
kung für die Zukunft gegenüber den S&P-Gesellschaften 
widerrufen werden. 

(5) Die S&P-Gesellschaften sind befugt, die ihnen anver-
trauten personenbezogenen Daten des Auftraggebers 
im Rahmen der Zweckbestimmung der erteilten Auf-
träge unter Beachtung der geltenden Datenschutzbe-
stimmungen zu erheben, zu speichern und zu verar-
beiten. Sie sind insbesondere unter Berücksichtigung 
geeigneter und erforderlicher Datenschutz- und Da-
tensicherungsmaßnahmen berechtigt, personenbe-
zogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung der 
erteilten Aufträge maschinell zu erheben, in einer au-
tomatisierten Datei zu verarbeiten oder an ein Dienst-
leistungsrechenzentrum zur weiteren Auftragsdaten-
verarbeitung zu übertragen. Dies gilt auch für perso-
nenbezogene Daten von Mitarbeitern des Auftragge-
bers. Der Auftraggeber erteilt mit Beauftragung den 
S&P-Gesellschaften die Erlaubnis, Dritten der Ver-
schwiegenheitspflicht unterliegende Tatsachen mit-
zuteilen, sofern dies zur ordnungsgemäßen Auftrags-
abwicklung erforderlich ist. Der Auftraggeber stimmt 
hiermit ausdrücklich der Weitergabe seiner personen-
bezogenen Daten an die DATEV e.G. zu und befreit die 
S&P-Gesellschaften insofern von ihrer Schweige-
pflicht. 

(6) Soweit der Auftraggeber der Schweigepflicht gegenüber 
Dritten unterliegt, ist er verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, 
dass diese Dritten ihn – vor der Weitergabe von Daten der 
Dritten an die S&P-Gesellschaften – von der Schweige-
pflicht befreien.  

(7) Der Auftraggeber und die S&P-Gesellschaften werden im 
Rahmen der Aufträge zur Erleichterung und Beschleuni-
gung der Auftragsabwicklung Informationen und Daten 
auch auf elektronischem Weg, d. h. insbesondere via E-
Mail, austauschen. Soweit der Auftraggeber den S&P-Ge-
sellschaften eine E-Mail-Adresse mitteilt, willigt er jeder-
zeit widerruflich ein, dass die S&P-Gesellschaften ihm 
ohne Einschränkungen per E-Mail auftragsbezogene In-
formationen und Daten zusenden. Dabei ist bekannt, dass 
Daten, die per E-Mail versendet werden, nicht zuverlässig 
gegen Zugriffe Dritter geschützt werden, verloren gehen, 
verzögert übermittelt oder mit Viren befallen sein können. 

Sofern die S&P-Gesellschaften dies für notwendig er-
achten oder der Auftraggeber dies den S&P-Gesell-
schaften ausdrücklich mitteilt, wird der Austausch von 
Informationen und Daten unter Einsatz von 
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Signaturverfahren und Verschlüsselungstechniken o-
der unter Verzicht des Einsatzes von E-Mail-Verkehr 
erfolgen. 

11. Vergütung, Teilzahlungen, Aufrechnungsausschluss 

(1) Die S&P-Gesellschaften haben neben ihren Vergütungs-
forderungen Anspruch auf Erstattung ihrer Auslagen; die 
Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Mehrere Auf-
traggeber haften als Gesamtschuldner. 

(2) Die S&P-Gesellschaften können angemessene Vor-
schüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen. 
Wird der eingeforderte Vorschuss nicht bezahlt, so kön-
nen die S&P-Gesellschaften nach vorheriger Ankündi-
gung ihre weitere Tätigkeit für den Auftraggeber einstel-
len, bis der Vorschuss eingeht. Die S&P-Gesellschaften 
sind verpflichtet, ihre Absicht, die Tätigkeit einzustellen, 
dem Auftraggeber rechtzeitig bekannt zu geben, wenn 
dem Auftraggeber Nachteile aus der Einstellung der Tä-
tigkeit erwachsen können.  

(3) Leistet der Auftraggeber Teilzahlungen und/oder ist der 
Auftraggeber aus mehreren Aufträgen zur Bezahlung von 
Vergütung an eine der S&P-Gesellschaften verpflichtet 
und reicht eine vom Auftraggeber geleistete Zahlung zur 
Tilgung sämtlicher Vergütungsforderungen nicht aus, so 
werden die eingehenden Zahlungen zunächst auf die 
Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleis-
tung angerechnet. Bei der Anrechnung auf die Hauptleis-
tungen gilt die in § 366 Abs. 2 BGB vorgesehene Reihen-
folge. Hiervon abweichende Tilgungsbestimmungen des 
Auftraggebers entfalten keine Wirkung.  

(4) Eine Aufrechnung gegen Forderungen der S&P-Gesell-
schaften auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit un-
bestrittenen, entscheidungsreifen oder rechtskräftig fest-
gestellten Forderungen des Auftraggebers zulässig. 

12.  Herausgabe von Unterlagen 

Nach Befriedigung ihrer Ansprüche aus dem Auftrag ha-
ben die S&P-Gesellschaften auf Verlangen des Auftrag-
gebers alle Unterlagen herauszugeben, die sie aus An-
lass ihrer Tätigkeit für den Auftraggeber von diesem oder 
für diesen erhalten haben. Dies gilt jedoch nicht für den 
Schriftwechsel zwischen den S&P-Gesellschaften und 
dem Auftraggeber und für Schriftstücke, die dieser bereits 
in Urschrift oder Abschrift besitzt, sowie für die zu internen 
Zwecken der S&P-Gesellschaften gefertigten Arbeitspa-
piere, Notizen etc. Die S&P-Gesellschaften können die 
Auslieferung ihrer Leistungen und Arbeitsergebnisse von 
der vollen Befriedigung ihrer Ansprüche abhängig ma-
chen. Dies gilt nicht, soweit die Zurückbehaltung von Un-
terlagen, Leistungen, Arbeitsergebnissen etc., insbeson-
dere wegen verhältnismäßiger Geringfügigkeit der vom 
Auftraggeber geschuldeten Beträge, gegen Treu und 
Glauben verstoßen oder dem Auftraggeber ein unzumut-
barer Nachteil durch die Zurückbehaltung entstehen 
würde. Die S&P-Gesellschaften können von Unterlagen, 
die sie an den Auftraggeber zurückgeben, Abschriften o-
der Fotokopien anfertigen und zurückbehalten. 

13. Anzuwendendes Recht, Gerichtsstand 

(1) Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus 
ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.  

(2) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus einem 
Auftrag unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkei-
ten ist Augsburg, sofern der Auftraggeber Kaufmann im 
Sinne des Handelsgesetzbuches (HGB) ist. Dies soll un-
abhängig von der Kaufmannseigenschaft auch dann gel-
ten, wenn der Auftraggeber seinen Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt ins Ausland verlegt, sein Wohnsitz 
oder sein gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klage-
erhebung nicht bekannt sind oder die Ansprüche der S&P-
Gesellschaften im Wege des Mahnverfahrens geltend ge-
macht werden. Die S&P-Gesellschaften sind stets auch 
berechtigt, am allgemeinen Gerichtsstand des Auftragge-
bers zu klagen. 

(3) Zur Teilnahme an alternativen Streitbeilegungsverfahren 
nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) 
sind die S&P Gesellschaften nicht verpflichtet und neh-
men deshalb an solchen nicht teil.  

14.  Besondere Auftragsbedingungen Wirtschaftsprüfer 

 Umfang und Ausführung des Auftrages 

(1) Die Ausführung eines Auftrages umfasst nur dann Prü-
fungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von 
Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten ge-
richtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfun-
gen dazu ein Anlass ergibt oder dies ausdrücklich schrift-
lich vereinbart ist. 

 Haftung 

(2) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen durch die S&P 
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft gilt die Haftungs-
beschränkung des § 323 Abs. 2 HGB; insoweit findet Zif-
fer 7 Abs. 2 keine Anwendung. 

(3) Ziffer 8 gilt auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfun-
gen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung. 

 Prüfungsaufträge 

(4) Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts an-
deres vereinbart ist, schriftlich erstattet. 

(5) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch 
eine der S&P-Gesellschaften geprüften und mit einem Be-
stätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lage-
berichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht 
stattfindet, der schriftlichen Einwilligung der betreffenden 
S&P-Gesellschaft. Hat eine der S&P-Gesellschaften ei-
nen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis 
auf die durch die betreffende S&P-Gesellschaft durchge-
führte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öf-
fentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilli-
gung der betreffenden S&P-Gesellschaft und mit dem von 
ihr genehmigten Wortlaut zulässig. 

(6) Widerruft eine der S&P-Gesellschaften den Bestätigungs-
vermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterver-
wendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungs-
vermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen der 
betreffenden S&P-Gesellschaft den Widerruf bekannt zu 
geben. 

15.  Besondere Auftragsbedingungen Steuerberater 

(1) Die Prüfung der Richtigkeit, Vollständigkeit und Ord-
nungsmäßigkeit der übergebenen Unterlagen und Zahlen 
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des Auftraggebers, insbesondere der Buchführung und 
der Bilanz, gehört nur zum Auftrag der S&P-Gesellschaf-
ten, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.  

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wah-
rung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, 
dass die S&P-Gesellschaften hierzu ausdrücklich den 
Auftrag übernommen haben. In diesem Fall hat der Auf-
traggeber den S&P-Gesellschaften alle für die Wahrung 
von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steu-
erbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass den S&P-
Gesellschaften eine angemessene Bearbeitungszeit zur 
Verfügung steht. 

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung 
umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Ver-
tragsdauer fallende Tätigkeiten: 

a) Ausarbeitung der Steuererklärungen für alle laufend 
veranlagten Steuern vom Ertrag, und zwar aufgrund 
der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresab-
schlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforder-
licher Aufstellungen und Nachweise. 

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter Zif-
fer 15 Abs. 3 lit. a genannten Steuern, soweit die Be-
scheide den S&P-Gesellschaften rechtzeitig zur Prü-
fung vorgelegt werden. 

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusam-
menhang mit den unter Ziffer 15 Abs. 3 lit. a und b 
genannten Erklärungen und Bescheiden. 

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung 
der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der 
unter Ziffer 15 Abs. 3 lit. a genannten Steuern. 

e) Mitwirkung in außergerichtlichen Rechtsbehelfsver-
fahren hinsichtlich der unter Ziffer 15 Abs. 3 lit. a ge-
nannten Steuern. 

(4) Erhalten die S&P-Gesellschaften für die laufende Steuer-
beratung eine Pauschalvergütung, so sind mangels an-
derweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Ziffer 15 
Abs. 3 lit. c, d und e genannten Tätigkeiten gesondert zu 
vergüten. 

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen zu allen Steu-
ern und Abgaben erfolgt nur aufgrund eines gesonderten 
Auftrages. Dies gilt auch für 

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangele-
genheiten, z. B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer 
und Grunderwerbsteuer. 

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den 
Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichts-
barkeit sowie in Steuerstrafsachen. 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusam-
menhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapital-
erhöhung und Kapitalherabsetzung, Sanierung, Ein-
tritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebs-
veräußerung, Liquidation etc. 

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreser-
klärung sowie -voranmeldung als zusätzliche Tätigkeit 
übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung et-
waiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie 
die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuer-
rechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden 
sind oder ordnungsgemäße Rechnungsstellungen vorlie-
gen. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Un-
terlagen und das Vorliegen der Voraussetzungen zur Gel-
tendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernom-
men. 
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